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Im Lager Motardstraße 
sitzen mittig der langen Flure 

die SozialarbeiterInnen. Wie 
uns bekannt ist, werden diese von 

BewohnerInnen gemieden, denn als 
Hilfe im Alltag sind sie nicht bekannt. 

Vielmehr kontrollieren Sie ihre Klienten 
in Haare sträubendem Ausmaß. 

In mehreren Fällen teilten sie den 
zuständigen Angestellten der jeweiligen 

Sozialämter ihre Einschätzung über das Be-
tragen der BewohnerInnen mit. Konkret vermu-

ten wir, dass eine Streichung des “Taschengeldes” 
und andere behördliche Schikanen ursächlich mit 

der Einsortierung durch die SozialarbeiterInnen zu tun 
haben. Auf der anderen Seite wurden Menschen schon in 

weniger schlimme Heime verlegt - z.B. wenn sie den Sozial-
arbeiterInnen vermeintliche Regelverstöße petzen...

So kann sich die Wohnungslage von Menschen 
durch rassistisches Verhalten von SozialarbeiterIn-

nen im konkreten Fall auch mal verbessern, doch mit 
selbstbestimmten Leben hat das wenig zu tun.

“Sozial”ArbeiterInnen, die auch mal Macht ausüben dürfen



Lange haben wir gebraucht, um unseren 
dritten Newsletter fertig zu stellen. Wir, das 
meint das Bündnis gegen Lager –Berlin/
Brandenburg. Lange haben wir bislang an der 
Schließung des Berliner Ausreiselagers in der 
Motardstraße gewerkelt und weitere Ausdauer 
werden wir wohl noch benötigen. Wir infor-
mieren euch hier über den aktuellen (Wider-)
Stand, kleinere Erfolge und größere bleibende 
Probleme. Nicht verschweigen wollen wir die 
Einrichtung einer zweiten d.h. zusätzlichen 
sogenannten Sachleistungseinrichtung, das 
Lager in der Degnerstraße. Dies ist ärgerlich 
und wird sicher uns Arbeit und den Verant-
wortlichen Probleme bereiten.

Vorweg: Das Containerlager Motardstraße ist 
offiziell eine Erstaufnahmeeinrichtung, in dem 
Asylsuchende für die ersten drei Monate unter-
gebracht werden. Zusätzlich beobachteten wir 
aber dass zunehmend andere Personengruppen 
dort untergebracht wurden. Mit dem Ziel, sie 
mit möglichst schlechter Behandlung zu einer 
angeblich freiwilligen Ausreise zu bewegen. 
Oder aber um sie in die Illegalität zu drängen. 
Hauptsache weg, schien und scheint die Parole 
zu sein. Das Land Berlin beendete diese Praxis 
weitgehend im Jahr 2007, einige Bezirke tragen 
weiterhin die politische Verantwortung für 
diese behördliche Höchststrafe. Wir lehnen 
die Diskriminierung von Flüchtlingen und 
MigrantInnen grundsätzlich ab und fordern 
eine freie Wohnungswahl für alle!

Im vergangenen Jahr haben wir deshalb 
vorrangig die Bezirke Pankow und Marzahn 
bearbeitet, denn diese hatten die höchsten 
Zahlen zu verantworten. Und siehe da: Jeweils 

mehrere Besuche, Kundgebungen, öffentliche 
Kritik und auch die Arbeit mit in dieser Frage 
gleich gesonnener Abgeordneter führten zu 
Erfolgen. Aktueller „Spitzenreiter“ unter den 
Bezirken ist seit einem halben Jahr der Bezirk 
Mitte. Die im Dezember 2008 zurückgetre-
tene verantwortliche Sozialstadträtin Miriam 
Scheffler wollte bis Ende letzten Jahres eine 
Einzelfallprüfung zugunsten der Betroffe-
nen durchführen. Offenbar hat sie das nicht 
umgesetzt. Unser neuer „Ansprechpartner“ in 
dieser Kontroverse heißt Stephan von Dassel, 
ebenfalls Bündnis90/Die Grünen. 

Im Gegensatz zu den kleinen Erfolgen auf 
die Bezirke einzuwirken, hat die Gesamtzahl 
der BewohnerInnen nicht abgenommen. Mit 
425 Personen ist die Belegung derzeit relativ 
hoch (Stand Februar 2009) Auffällig in diesem 
Zusammenhang sind die 134 in der Motard-
straße untergebrachten VietnamesInnen, 
teilweise als Asylsuchende registriert, teilweise 
als Obdachlose qualifiziert. Die Ursachen dafür 
werden wir klären. Außerdem ist herauszufin-
den, welche Bezirke in das Lager Degnerstraße 
einweisen.

Der nächste - reguläre - Kündigungstermin 
zwischen dem Landesamt für Gesundheit 
und Soziales und der Arbeiterwohlfahrt zur 
Aufgabe des Lagers Motardstraße ist der 30. 
Juni 2009. Wir sparen schon mal auf bzw. 
halten Ausschau nach einem Bagger und einer 
Planierraupe. 

Gleiche Rechte für Alle! 
Lager Motardstraße und Degnerstraße schließen! 
Grenzen auf!

Bezirk Anzahl Personen 01.2008 Anzahl Personen 02.2009

Charlottenburg-Wilmersdorf 16 17

Friedrichshain-Kreuzberg 3 2

Lichtenberg 10 7

Marzahn-Hellersdorf 37 8

Mitte 27 30

Neukölln 4 3 + 2* (Jobcenter)

Pankow 36 13

Reinickendorf 4 5

Steglitz-Zehlendorf 12 + 2* (Jobcenter) 7

Spandau 14 + 3* (Jobcenter) 10 + 9* (Jobcenter)

Tempelhof-Schöneberg 11 16

Treptow-Köpenick 5 6

∑ 179 +5* = 184 124 + 11* (+ 35  in der 
Degnerstraße) = 171
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Die Jobcenter sind tlw. „übergangsweise“ 
zuständig und weisen nach Angaben des Senats 
niemand dort ein, d.h. die Leute wohnen in 
der Motardstraße „bis geeigneter Wohnraum 
angemietet wird“.

*
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Degnerstraße Nr. 82
oder „Das neue Ausreiselager“

Das Ausreiselager Motardstraße 101a ist 
künftig nicht mehr das einzige. Das Land 
Berlin erweitert damit die Kapazität zur 
Ausgrenzung unerwünschter MigrantIn-
nen. Das seit 2003 bestehende Heim in 
der Degnerstraße 82, Berlin-Hohenschön-
hausen, wird seit Oktober 2008 teilweise 
als zweites Berliner Ausreiselager unter 
der rot-roten-Regierung genutzt. Unsere 
Freude ist eher verhalten, wohingegen 
die Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner 
mächtig stolz auf das Lager mit dem von 
ihr verliehen Prädikat „insbesondere für 
Familien geeignet“ ist. Ob sie mit dieser 
Entscheidung ihre Familienfreundlich-
keit gegenüber Menschen ohne legalen 
Aufenthaltstitel oder ein weiteres Zei-
chen staatlichen Rassismus unter Beweis 
stellt, beantwortet sich von selbst. Auch 
dort wird Familien mit Kindern jegliches 
Bargeld entzogen. Sie bekommen nur 
folienverpacktes Fertigessen, 1,36 Euro 
pro Tag Bargeld und die Beihilfen für 
Kleidung werden häufig gestrichen. Das 
Fertigessen wird von der R&Z Service-
gesellschaft geliefert, die nicht besser als 
die Firma Dussmann ist. Der Zwang, 
sich ausschließlich von fremdbestimmten 

Essen ernähren zu müssen und 
Dinge des alltägli-

chen Bedarfs 

vorgesetzt zu bekommen, ist auch hier 
nicht abgeschafft und nimmt den Bewoh-
nerInnen die Anerkennung als selbstbe-
stimmte Personen.

Dieses „offene Gefängnis“ wird von 
der Immobiliengesellschaft invest-plan 
GmbH betrieben, die ihre Firmensitze in 
Grünheide und Fürstenwalde hat.

Invest-Plan bewarb sich auf eine 
Ausschreibung vom Landesamt für 
Gesundheit und Soziales für die Bereit-
stellung von bisher geplanten 50 Plätzen 
für Personen, die nach §1a AsylbLG zu 
Kriminellen stigmatisiert werden. Ihnen 
wird von der Ausländerbehörde vorge-
worfen, aus dem alleinigen Einreisemotiv 
des Leistungsbezugs nach Deutschland 
gekommen zu sein (kann regelmäßig nicht 
nachgewiesen werden) oder nicht bei der 
Passbeschaffung zu ihrer eigenen Abschie-
bung mitzuwirken. Der Flüchtlingsrat 
geht nach seinen Erfahrungen davon 
aus, dass 50 % der Einstufung nach § 1a 
AsylbLG nicht rechtmäßig sind. Dieses 
Gesetz zeigt uns, wie rassistische Gesetze 
und Angestellte im Öffentlichen Dienst 
Menschen zu Kriminellen stigmatisieren, 
um ihnen anschließend grundlegende 
Rechte entziehen zu können. 

Invest-Plan will sich besondere Mühe in 
der Ausstattung gegeben haben. Liebevoll 
geblümte Fenstervorhänge für die dunk-
len Kellerzimmer, Schnäppchenjagd bei 
Schlecker für pinkes oder grünes Duschs-
hampoo als Teil der Sachleistungen, auch 
das Gitterkinderbett fehlt nicht.

Der einstige Gemeinschaftsraum ist nun 
die Kantine für das Fertigessen.

Freudig werden auch ehemalige Bewoh-
nerInnen begrüsst, die in ihr einstiges 
Domizil zurückkehren müssen, nachdem 
sie von Bezirksangestellten auf Sachleis-
tungen gesetzt wurden.

Der Politikerin Heide Knake-Werner 
fällt auf die vielfältige Kritik an dem 
Ausreiselager Motardstraße nichts anderes 
ein, als verhübschte und zusätzliche Plätze 
an einem anderen Ort zu eröffnen. Die 
grundsätzlichen Kritiken am Betreiben 
von Ausreiselagern, der Kriminalisierung 
und Stigmatisierung von MigrantInnen 
und das bewusste In-Kauf nehmen von 
Illegalisierungen gehen an ihr und der 
Partei „Die Linke“ vorüber und werden 
billigend akzeptiert.

Das Bündnis gegen Lager fordert 
die Schließung aller Ausreiselager und 
Zwangsunterkünfte für Flüchtlinge, Mig-
rantInnen und Obdachlose.

Nur müssen wir uns fragen, ob wir mit 
der Anprangerung der Zustände in der 
Motardstraße für Vorschub in der Realpo-
litik gesorgt haben. Also ein zusätzliches 
Ausreiselager einzurichten, welches als 
hübschere Unterkunft präsentiert wird.

Wir lassen uns in dem Kampf gegen den 
institutionalisierten Rassismus nicht ent-
mutigen. Weiterhin fordern wir Bargeld, 
Wohnungen und ein schönes Leben für 
alle. Ob Motardstraße, Degnerstraße oder 
alle anderen Heime, sie sollen planiert 
werden!

Familien und Kinder aufgepasst, Lager werden jetzt „familienfreundlich“
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Rassismus hat viele Gesichter

Das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin hat Sprechzeiten: Montag und Donnerstag 16.30 bis 18.30 Uhr und befindet 
sich: im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock, Berlin-Kreuzberg - U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7

Postadresse: Büro für medizinische Flüchtlingshilfe, Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin

Naturheilkunde gegen Spende: Infos unter www.heilehaus-berlin.de

Berlin ist nicht nur Hauptstadt Deutsch-
lands, sondern auch Hauptstadt der 
illegalisierten Menschen. Rund jedeR 10. 
illegalisierteR MigrantIn lebt Schätzun-
gen zufolge hier. Hier in der Großstadt 
lässt es sich anonym leben. Schließlich ist 
Anonymität ein Muss, möchte mensch 
nicht abgeschoben werden. Wer „illegal“ 
ist, ist quasi nicht da und wer nicht da 
ist,  bekommt weder Sozialleistungen, 
noch Krankenversicherung, noch andere 
staatliche Unterstützung. Gleichzeitig 
muss er oder sie bei Inanspruchnahme von 
Hilfe fürchten, dass eine Meldung an die 
Ausländerbehörde erfolgt. Diese rassisti-
sche Ausgrenzung von MigrantInnen aus 
der Sozialgesetzgebung und der regulären 
Gesundheitsversorgung betrifft in Berlin 
etwa 100.000 Menschen. Nur 8.000 von 
ihnen konnten seit 1996 von der medizi-
nischen Flüchtlingshilfe Berlin versorgt 
werden. Nicht jedeR kennt die medizini-
sche Flüchtlingshilfe und es ist schon oft 
vorgekommen, dass Aufnahmeeinrich-
tungen oder Verwaltungsangestellte ohne 
Widerspruch der Ärzte und Ärztinnen die 
Polizei informiert haben, wenn Auslän-
derInnen mit unklarem Aufenthaltsstatus 
in die Notaufnahme kamen. In anderen 
Fällen wird die Behandlung verweigert, 
bis die Kostenfrage geklärt ist. 

Nicht nur illegalisierten MigrantInnen 
wird meistens die medizinische Versor-
gung verweigert oder erschwert, sondern 
auch MigrantInnen im Asylverfahren 
und mit einer Duldung. Dies geschieht 
mit Hilfe eines rassistischen Sonder-

gesetzes, dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG). Nach § 4 AsylbLG 
soll die Behandlung nur bei akuten oder 
schmerzhaften Erkrankungen erfolgen. 
Chronische Erkrankungen und Behin-
derungen werden nur behandelt, wenn 
akute Schmerzzustände hinzukommen. 
Ob diese Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines Krankenscheines erfüllt sind, 
meinen einzelne SacharbeiterInnen bei 
den Sozialämtern alleine entscheiden zu 
können. Es kommt immer wieder vor, dass 
Sozialämter den Krankenschein verwei-
gern, weil sie die angegebenen Schmerzen 
der Flüchtlinge für nicht glaubwürdig 
halten. Auch bei der Krankenhausbehand-
lung werden oft rechtswidrige Einschrän-
kungen gemacht (nur “lebensnotwendige 
oder unaufschiebbare” Behandlung, andere 
Krankheiten oder Verletzungen werden 
einfach ignoriert). Bei erwartungsgemäß 
kostenintensiven Behandlungen oder in 
strittigen Fällen muss vom Sozialamt der 
Amtsarzt oder die Amtsärztin einge-
schaltet werden. Teils ohne ausführliche 
Untersuchung der PatientInnen werden 
von behandelnden Ärzten und Ärztinnen 
für notwendig erachtete - Behandlungen 
abgelehnt, da die Krankheit “bei Einreise 
bereits vorhanden” oder “nach Abschie-
bung im Heimatland behandelt” werden 
könne. Letztere Begründung hatte für  
Mohammad Selah tödliche Folgen. Er 
wurde auf Grund eines verweigerten 
Krankenscheins zu spät behandelt und 
verstarb am 14. Januar 2007 im Essener 
Krankenhaus.

Alle MigrantInnen müssen regulären 
kostenfreien Zugang zum Gesundheits-
system erhalten. Medizinische Versorgung 
ist ein Menschenrecht.

Das Land Berlin will nun die gesund-
heitliche Versorgung von Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus verbessern. Geplant ist 
die Einführung von «anonymen Kran-
kenscheinen». Außerdem will Berlin das 
Aufenthaltsrecht ändern. Danach solle 
medizinisches Personal nicht mehr ver-
pflichtet sein, die Daten von PatientInnen 
ohne Aufenthaltsstatus an die Behörden 
zu übermitteln. Eine entsprechende Initi-
ative im Bundesrat werde derzeit vorbe-
reitet, so die Senatsverwaltung. In Berlin 
selbst hat, laut der Senatorin für Ge-
sundheit Frau Lompscher, Innensenator 
Körting im November 2008 den Berliner 
Krankenhäusern sinngemäß mitgeteilt, sie 
seien nicht verpflichtet, Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus der Ausländerbehörde 
zu melden. 

Noch ist nix gewonnen.

Kämpfen wir weiter und gemeinsam für 
globale medizinische Rechte! 
Solidarität ist international! 
Papiere und kostenlose Gesundheitsversor-
gung für alle!

FelS / AG - Intenationale Solidarität

Zur mangelhaften Gesundheitsversorgung von MigrantInnen in Berlin
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Am 8.12.2008 wurden in Dessau 
die für den Feuertod von Oury Jalloh 
verantwortlichen Polizisten Andreas 
S. und Hans-Ulrich M. freigespro-
chen. Oury Jalloh verbrannte an 
Händen und Füßen gefesselt auf eine 
feuerfeste Matratze geschnallt in 
einem ansonsten völlig leerem Raum. 
Er habe sich trotz der Fesselung mit 
einem Feuerzeug selbst angezündet, 
dass einer der diensthabenden Beam-

ten möglicherweise dort „verloren“ 
hätte. Der Rauchalarm wurde durch 
die diensthabenden Polizisten abge-
schaltet und die Schreie in der Ge-
gensprechanlage ignoriert. Die Leiche 
und sämtliche Gegenstände waren bis 
zur Unkenntlichkeit verbrannt. Trotz 
der Fesselung versuchte die Staats-
anwaltschaft die Geschehnisse als 
tragischen Unglücksfall darzustellen. 
Bei der Urteilsverkündung wurden 

die empörten ProzessbeobachterIn-
nen gewaltsam von einem massiven 
Polizeiaufgebot aus dem Gerichtsge-
bäude gebracht. Wir sind uns sicher, 
dass es sich bei dem Tod Oury Jallohs 
um einen kaltblütigen, rassistisch 
motivierten Mord durch Polizisten 
handelt, der nicht vergessen werden 
darf!

+++Zufall 1: Freispruch für die Mörder von Oury Jalloh+++

+++Zufall 2: Freispruch für Brechmittelarzt+++
Fast zeitgleich erging am 4.12.2008 

durch das Landgericht Bremen ein 
Freispruch für Igor Volz, den Poli-
zeiarzt, der am 26.12.2004 den als 
angeblichen Drogendealer Verdäch-
tigten Laya-Alama Condé bereit-
willig mit einer Magensonde über 
90 Minuten bis zu dessen Tod durch 
Ersticken Brechmittel eingeflößt 
hatte, um mögliche Beweismittel 
sicherstellen zu können. Die Polizis-
ten waren durch seine Hautfarbe auf 
Condé aufmerksam geworden. Die 
schon an sich äußerst schmerzhafte 
Maßnahme, die auf bloßen Verdacht 
- in der Regel die falsche Hautfar-

be - in der BRD angewandt wird, 
wurde in diesem Falle so dilettantisch 
durchgeführt, dass die Flüssigkeit 
nicht in den Magen, sondern in die 
Lunge eingeführt wurde. Der Arzt 
brach die Tortur nicht ab, obwohl der 
Verdächtigte Schaum vor dem Mund 
hatte und das Bewusstsein verlor. 
Der Mann starb an Ort und Stelle. 
Anstatt den Einsatz von Brechmittel 
in Frage zu stellen, stellte das Gericht 
fest, dass dem in dieser Technik 
unerfahrenen Arzt nicht zuzumuten 
sei, einschätzen zu können, wann die 
Maßnahme abzubrechen sei. Er wur-
de freigesprochen und arbeitet weiter 

unbehelligt als Gerichtsmediziner. 
Während sich die Öffentlichkeit zu 
Recht über den Einsatz von Water-
boarding durch US-amerikanische 
Behörden empört, scheint es nieman-
den zu interessieren, dass der riskante 
und menschenunwürdige Einsatz von 
Brechmittel zur alltäglichen rassis-
tischen Polizeipraxis in der BRD 
gehört, routinemäßig angewandt 
wird und im Jahr 2002 Achidi John 
das Leben gekostet hat. Selbst der 
Europäische Gerichtshof hat 2006 
entschieden, dass es sich bei der 
Brechmittelvergabe um einen Verstoß 
gegen das Folterverbot handelt.

+++Zufällig kein Interesse+++

In England hat die Staatsanwalt-
schaft eine erneute Anklage der 
freigesprochenen Todesschützen von 
Jean Charles de Menezes abgelehnt, 
da es keinerlei Beweise für ein Fehl-
verhalten gäbe und die Öffentlichkeit 
an einer Strafverfolgung daher kein 
Interesse habe. Jean Charles war am 
22.07.2005 in der Londoner U-Bahn 
von Polizisten ohne Vorwarnung von 

hinten erschossen worden, angeblich 
habe er durch seine Erscheinung den 
Eindruck erweckt, er sei ein Selbst-
mordattentäter. Nachdem die Aus-
wertung von Überwachungskameras 
und von Zeugenaussagen die Aussage 
der Beamten widerlegte, Jean Charles 
hätte eine dicke Jacke getragen und 
sei auf die U-Bahn zugerannt, blieb 
lediglich seine dunkle Hautfarbe 

als Verdachtsmoment zurück. Das 
Gericht bemühte schließlich die 
“kriminalistische Erfahrung” und den 
Ermittlungsdruck der Todesschützen, 
um sie freisprechen zu können. Die 
Familie von Jean Charles durfte bei 
der Urteilsverkündung im ersten Pro-
zess “aus Sicherheitsgründen” nicht 
im Gerichtssaal anwesend sein.

Brechmitteleinsatz beenden, Rassistische Polizeigewalt stoppen!

Zufälligkeiten mit Todesfolge
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